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Vereinbarung von Einmalzahlungen für 2008 in der AK DW EKD kann nur ein 

erster Schritt sein  

 

In der gestrigen Sitzung der Arbeitsrechtlichen Kommission des DW der EKD haben sich in 

letzter Sekunde die Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreter/innen auf eine sozial 

gestaffelte Einmalzahlung für 2008 verständigen können. Die Arbeitgebervertreter hatten 

zwar auf die Zwangsschlichtung verzichtet, waren aber letztendlich nicht bereit, über 

unwesentliche Veränderungen des Schlichtungsergebnisses hinauszugehen.  

Nach dem gestrigen Beschluss erhalten die Mitarbeitenden, auf deren Arbeitsverhältnisse 

die AVR DW EKD Anwendung finden, folgende Einmalzahlung:  

 

In der Entgeltgruppe 1  

in der Entgeltgruppe 2 – 4  

in der Entgeltgruppe 5 – 13  

Auszubildende erhalten  

  880 Euro  

800 Euro  

720 Euro  

220 Euro 

 

Detailfragen müssen in einer Redaktionsrunde geklärt werden. Hierzu gehört auch die 

Regelung über die Möglichkeit einer zeitlichen Verschiebung des Zahlungstermins für 

wirtschaftlich überforderte Einrichtungen.  

 

Ein Durchbruch bzw. ein abschließendes Ergebnis konnten in den Entgeltverhandlungen 

also nicht erzielt werden. Ein Vermittlungsvorschlag, dem das Schlichtungsergebnis und der 

zwischenzeitlich in der Diakonie Württembergs erzielte Abschluss zugrunde liegen, wird 

Gegenstand der weiteren Verhandlungen sein.  

 

Die Arbeitnehmervertreter/innen der AK DW EKD werten dieses Zwischenergebnis als 

Ausdruck der strukturellen Unterlegenheit der Arbeitnehmerseite, die mit dem 

Konsensmodell des Dritten Weges nicht ausgeglichen werden kann.   

Umso wichtiger ist es jetzt, dass die Beschäftigten der Diakonie weiterhin Druck auf die 

Arbeitgeber ausüben und diesen möglichst noch steigern. Nur dann wird der ausstehende 

Vermittlungsvorschlag von der Arbeitnehmerseite der AK DW EKD durchsetzbar sein. Diese 

Aufforderung richtet sich auch an die Beschäftigen in den Mitgliedseinrichtungen des 

DWBO. Das Ergebnis der AK DW EKD wird schließlich den Maßstab für das Ergebnis der 

Entgeltverhandlungen in der AK DWBO setzen.  

 


